Einbringung des Haushaltes 2025

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindegremien,
sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer,

in der gestrigen Sitzung des Gemeindevorstandes wurde der Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 festgestellt. Dieser Entwurf wird Ihnen heute zur weiteren Beratung und Beschlussfassung übergeben. Dabei handelt es sich bei dem Entwurf um einen einjährigen Haushaltsplan. Dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf liegen die derzeitigen Steuerschätzungen aus dem Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 11.11.2024 zugrunde. Ebenso die Daten des am 18.02.2025 eingebrachten Haushaltsentwurfs des Kreis Offenbach. 

Ursprünglich wollte ich Ihnen den Haushalt bereits in 2024 vorlegen. Unklarheiten bei den wesentlichen Grundlagen für eine solide Haushaltserstellung haben dies aber unmöglich gemacht. So sind unter anderem die Information zur wegfallenden Schlüsselzuweisung durch das Land Hessen, aber die angekündigte Erhöhung der Kreis- und Schulumlage wesentliche Bausteine für eine seriöse Haushaltsplanung. 
Auf Basis dieser stark steigenden Ausgaben, bei im Gegenzug ausbleibenden Einnahmen mussten alle Kostenstellen und geplanten Maßnahmen noch einmal auf den Prüfstand und einer Priorisierung unterzogen werden. Es wurden entsprechend Kürzungen vorgenommen, Prioritäten neu festgelegt und Investitionen geschoben oder sogar gestrichen. 
Das Ergebnis aus den langwierigen internen Vorbereitungen lege ich Ihnen heute zur Beratung und Entscheidung vor.
Erstmals kommt der Haushaltsplan in neuer Form. Dies bedingt durch die Umstellung unseres gemeindlichen Finanzsystems auf die neue Software der ekom21.

Der Entwurf enthält wie immer die Daten zu Erträgen, Aufwendungen, Investitionen und Darlehensaufnahmen bzw. Tilgungen. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ist den Unterlagen beigefügt.
Den Erträgen von 33.564.600 Euro stehen Aufwendungen von 34.317.200 Euro gegenüber. Dadurch ergibt sich ein Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von 752.600 Euro.

Zu den größten Einnahmepositionen gehört der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der mit 8.500.000 Euro veranschlagt wird. 
Das Gewerbesteueraufkommen wird auf 9.100.000 Euro geschätzt. Dieser Schätzung liegen die zu erwartenden Steuerzahlungen der in Mainhausen tätigen Gewerbebetriebe zugrunde. Hierbei darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass von den Gewerbesteuereinnahmen eine Gewerbesteuerumlage sowie eine Heimatumlage in Höhe von insgesamt 1.440.000 Euro abzuführen ist. Hinzu kommt die anteilige Einberechnung der der Kreis- und Schulumlage von rund 5 Millionen Euro.

Die Grundsteuerreform beschäftigte die Verwaltung und Politik sowie die Bevölkerung Mainhausens seit geraumer Zeit. In einer Hebesatzsatzung wurde zunächst der Landesempfehlung für eine Aufkommensneutralität gefolgt und ein Hebesatz in Höhe von 645 Prozentpunkten für die Grundsteuer B und 325 Prozentpunkte für die Grundsteuer A festgesetzt. 
Bereits bei den Hebesatzberatungen im letzten Jahr  und der Bürgerversammlung im Januar habe ich angekündigt, dass uns die derzeitige Haushaltslage leider dazu zwingt, die Hebesätze im Rahmen der Haushaltsberatungen nochmals nach oben anzupassen. Dies immer unter dem Grundsatz die Anhebung so gering wie möglich zu halten, aber gleichzeitig handlungsfähig zu bleiben.
Daher schlage ich mit der heutigen Einbringung eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 800 Prozentpunkte vor. Dies würde zu einer Einnahme in Höhe von 2.930.000 Euro im Jahr 2025 führen.

Bei der Gewerbesteuer hat sich der Nivellierungssatz des Landes Hessen von bisher 357 Punkten auf 380 Punkte erhöht. Dies bedeutet das Kommunen ihre Gewerbesteuereinnahmen im auf Basis dieses Satzes in den Umlagen abführen müssen. Liegt der kommunale Hebesatz der Gewerbesteuer gleich oder höher dem Nivellierungssatz, ergibt sich für die Kommune eine gleichbleibende bzw. erhöhte Einnahme. Liegt der kommunale Hebesatz darunter, muss die Kommune mehr Mittel abführen, als sie tatsächlich einnimmt. Demnach ist immer eine Erhebung auf Basis des Nivellierungssatz oder darüber anzustreben und war so auch bisher in Mainhausen immer die geregelte Handhabe. Entsprechend lautet die Empfehlung im Entwurf des Haushaltplans, den Hebesatz der Gewerbesteuer auf Basis des Nivellierungssatzes von 380 Punkten festzusetzen.

In 2024 lagen die Hebesätze der Gemeinde Mainhausen in allen Bereichen unter den durchschnittlichen Hebesätzen des Landkreises Offenbach. 
	
	Hebesatz 
Durchschnitt Kreis Offenbach
	Hebesatz 
Gemeinde Mainhausen

	Gewerbesteuer
	373
	357 

	Grundsteuer A
	376
	276

	Grundsteuer B
	654
	494

	Hundesteuer
	Ersthund 72
	Ersthund 36



Und auch mit den vorweg genannten und eingeplanten Hebesatzerhöhungen werden wir uns weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt des Kreises Offenbach wiederfinden.
Diese liegen nach den aktuell bekannten und beschlossenen Haushaltszahlen (Stichtag 10.03.2025) bei 892 Punkten bei der Grundsteuer B und 378 Punkten bei der Gewerbesteuer. Da noch nicht alle Haushalte eingebracht bzw. final beraten sind, wird sich hier noch eine Korrektur nach oben ergeben. 

Bei der Hundesteuer ist der Steuersatz der Gemeinde Mainhausen für den Ersthund mit 36,00 Euro nach wie vor der niedrigste im Kreis Offenbach. Hierüber empfehle ich ebenfalls eine Betrachtung im Rahmen der Haushaltsberatungen.

Nachdem die Gemeinde Mainhausen in 2023 keine Schlüsselzuweisung aus dem Kommunalen Finanzausgleich erhalten hatte, wurde in 2024 wieder eine Schlüsselzuweisung in Höhe von ca. 3.215.000 Euro gezahlt.
Die Freude daran hielt leider nicht lange an. Denn bereits in 2025 werden wir erneut keine Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) erhalten.
Damit gehören wir in 2025 neben den Städten Dreieich und Neu-Isenburg zu den einzigen 3 Kommunen, die für die Bewältigung ihrer Aufgaben keine Schlüsselzuweisung erhalten werden. Aus meiner Sicht eine absolute Farce, denn im Rahmen des KFA finden unter anderem die enormen Belastungen für Gewerbestarke Kommunen keinerlei Beachtung.

Bei den Gebührenhaushalten Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Abfallbeseitigung sind keine Erhöhungen vorgesehen, obwohl auch hier aufgrund der allgemeinen Inflation Preissteigerungen erwartet werden müssen. Die drei Bereiche sind in Aufwendungen und Erträgen in etwa kostendeckend bzw. können noch aus Rücklagen gedeckt werden.. 
Anders verhält es sich beim Bestattungswesen. Hier entsteht voraussichtlich ein Defizit in Höhe von 366.950 Euro, das aus allgemeinen Steuermitteln ausgeglichen werden muss. 
Die Gebührenordnung wurde im letzten Jahr angepasst und die Gebühren wurden in vielen Teilen bis an die zumutbaren Grenzen erhöht. Weiterhin wurden weitere Maßnahmen ergriffen, die langfristig deutliche Mehrerträge einbringen bzw. Kosten einsparen. Bis sich diese Änderungen auswirken, wird jedoch einige Zeit vergehen. So wurden beispielsweise die Ruhefristen der Urnenwandfächer von 40 auf 15 Jahre reduziert. Dies bedeutet, dass eine Grabstätte im selben Zeitraum 2,5 mal so oft verkauft werden kann. Daraus resultieren einerseits Mehreinnahmen und andererseits Minderausgaben, da keine neuen Urnenwände / Gräber geschaffen werden müssen. Dies führt perspektivisch zu deutlichen Verbesserungen. 

Zu den größten Ausgabepositionen gehören wie jedes Jahr 
die Kreisumlage in Höhe von ca. 7,6 Millionen Euro
die Schulumlage in Höhe von ca. 3,2 Millionen Euro
die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 890.000 Euro
die Heimatumlage in Höhe von 550.000 Euro

Für die Finanzierung der Kreis- und Schulumlage in Höhe von voraussichtlich 10,8 Millionen Euro sind im Jahresabschluss 2024 anteilige Rückstellungen zu bilden.

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 11.824.100 Euro. Davon entfällt ein Anteil in Höhe von über 5,3 Millionen Euro alleine auf die gemeindlichen Kindertagesstätten. 
An die verbleibende kirchliche Kindertagesstätte und den freien Träger sind Zuschüsse in Höhe von 675.000 Euro vorgesehen. 
Notwendige Investitionen sind hierbei noch nicht enthalten. Hier sind die Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene erneut massiv gefordert, die Kommunen besser finanziell auszustatten. Insbesondere die immer wieder neu beschlossenen Gesetze auf Bundes- und Landesebene führen zu enormen Mehrausgaben bei der kommunalen Familie, während es im Gegenzug nur wenig finanzielle Unterstützung gibt. Hier ist das Konnexitätsprinzip schon lange ausgehebelt. Der Grundsatz „Wer bestellt, der zahlt“ greift demnach schon lange nicht mehr und immer mehr finanzielle Belastungen werden allein den Kommunen und Landkreisen zugemutet, ohne dafür einen Ausgleich zu schaffen.

Für die Betreuung an den Grundschulen sind 310.000 Euro eingeplant und auch dieses Thema wird uns in den kommenden Jahren durch die Beschlüsse zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 noch deutlicher fordern.
Die für Mainhäuser Kinder tätigen Tagesmütter erhalten einen Zuschuss in Höhe von voraussichtlich 65.000 Euro.
In der Haushaltsplanung sind Beträge für Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt ca. 4.000.000,00 Euro vorgesehen. Darin enthalten sind:
- 3,3 Millionen Euro auf den Rathausneubau 
- 450.000 Euro auf die Kindertagesstätte Mainfächer
- 200.000 Euro auf Investitionen im Straßenbau

Aufgrund der Investitionen wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 Euro erforderlich. Gleichzeitig werden Altschulden in Höhe von 709.600 Euro getilgt.


Auf folgende Sachverhalte möchte ich Sie ausdrücklich hinweisen:
Es ist den Fraktionen unbenommen weitere Anträge zum Haushalt zu stellen. 
Dabei bitte ich jedoch zu beachten, dass weitere Aufwendungen oder Investitionen zwangsläufig eine höhere Kreditaufnahme, Steuererhöhungen oder das Streichen von enthaltenen Maßnahmen zur Folge hätten.
Im Detail werden die im Haushalt enthaltenen Maßnahmen, aber auch die aufgeschobenen Maßnahmen im Rahmen der ersten gemeinsamen Haushaltslesung im Haupt- und Finanzausschuss erläutert.

Sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindevertretung, es ist nunmehr Ihre Aufgabe den vorgelegten Entwurf zu prüfen und zu beraten. Damit die Gemeinde neben ihren vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen auch ihre freiwilligen Leistungen so bald wir möglich erfüllen kann, sollte der Haushaltsplan für das Jahr 2025 möglichst zügig beraten und beschlossen werden.
Wie auch in den Vorjahren, biete ich Ihnen hierzu gemeinsam mit den Mitarbeitern der Fachbereiche meine Unterstützung zur Klärung von offenen Fragen an.
Bei allen Fachbereichsverantwortlichen bedanke ich mich für die kompetente Unterstützung bei der Aufstellung dieses Haushaltsplanes für das Jahr 2025.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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